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Sachverhalt
Die bisher geltende Satzung der Gemeinde Grieben ist nicht verfassungsgemäß.
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine örtliche Aufwandsteuer. 
Aufwandsteuern dürfen ausschließlich die in der Einkommensverwendung für den 
persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners belasten.
In der bisherigen Satzung waren auch Wirtschaftsbetriebe, Gesellschaften, 
Vereine und Genossenschaften Steuerschuldner. Diese haben jedoch keinen 
persönlichen Lebensbedarf und können somit keine Schuldner einer 
Aufwandsteuer sein.
Weiterhin wurde bisher eine Züchtersteuer erhoben. Bei dieser Steuer ist jedoch 
die Einkommensentstehung und nicht die Einkommensverwendung betroffen. 
Folglich stellt diese keine Aufwandsteuer dar und darf nicht erhoben werden.
Auch die Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden knüpft an die 
Einkommensentstehung an und ist damit nicht verfassungsgemäß. 
In der Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer wurden die 
oben beschriebenen Mängel behoben.

Weiterhin wurde durch das Innenministerium eine neue Hundehalterverordnung – 
HundehVO M-V erlassen. Die Regelungen im § 3 der HundehVO (Gefährliche 
Hunde) wurden in der Satzung entsprechend berücksichtigt. 

Darüber hinaus ist die Satzung aus dem Jahr 2001 und wurde lediglich 2014 
hinsichtlich der Hundesteuersätze geändert. Sie bedarf somit ohnehin einer 
Aktualisierung.

Im Zuge der Beschlussfassung wird angeregt, auch die Steuersätze neu 
festzulegen.
Bei der Bemessung der Steuersätze sind die Grundsätze der Steuergesetzgebung 
zu beachten. Die Höhe der Steuer übernimmt zwar eine Ordnungsfunktion, darf 
aber keine Erdrosslungswirkung haben. Die bisherigen Steuersätze sind in dem 
Entwurf der Satzung rot gekennzeichnet.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung der Gemeinde Grieben über die 
Erhebung einer Hundesteuer.
Finanzielle Auswirkungen
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keine
Anlage/n

1 Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung einer Hundesteuer 
(öffentlich)

2 Synopse (öffentlich)

3 Verbandsinformation des Städte- und Gemeindetages zur 
Verfassungsmäßigkeit der Hundesteuer (öffentlich)

4 Hundehalterverordnung vom 11.07.2022 (öffentlich)
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Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung einer Hundesteuer 
vom ____________

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 
2019 (GVOBl. M-V S. 467), und der §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V S. 1162) wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung Grieben vom ___________ nachfolgende Satzung 
erlassen:

§ 1
Steuergegenstand

Steuergegenstand ist das Halten eines über vier Monate alten Hundes im 
Gemeindegebiet.

§ 2
Steuerschuldner*in

(1) Steuerschuldner*in ist der*die Halter*in des Hundes.
(2) Halter*in eines Hundes ist, wer einen Hund in seinen Haushalt aufgenommen 

hat. Als Hundehalter*in gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Aufbewahrung 
genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält.

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Halter*innen gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner*innen.

§ 3
Haftung

Ist der*die Halter*in eines Hundes nicht zugleich der*die Eigentümer*in, so haftet 
der*die Eigentümer*in neben dem*der Steuerschuldner*in als 
Gesamtschuldner*in.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandsteuer. Sie entsteht am 1. Januar des 
Kalenderjahres oder im Laufe des Jahres mit dem Ersten des Monats, in dem 
die Hundehaltung in der Gemeinde Grieben beginnt. Die Steuerschuld entsteht 
frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund das Alter von vier 
Monaten erreicht hat.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 
Hundehaltung endet.

(3) Für das laufende Steuerjahr entsteht die Steuerpflicht nur einmal, wenn an die 
Stelle eines verendeten oder getöteten Hundes, für den die Steuerpflicht 
bereits besteht, bei dem*der selben Halter*in ein anderer steuerpflichtiger 
Hund tritt.

(4) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für einen Teil des 
Steuerjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland besteuert, so ist die erhobene Steuer anzurechnen, für die das 
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Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. Dabei bleiben Mehrbeträge, die 
durch andere Steuersätze entstehen, außer Betracht. Sie werden nicht 
erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Hundesteuer beträgt im Kalenderjahr

- für den 1. Hund 36,00  €
- für den 2. Hund 45,00 €
- für den 3. Hund 54,00 €
- für jeden weiteren Hund 75,00 €
- für den 1. gefährlichen Hund 500,00 €

- für den 2. gefährlichen Hund 750,00 €

- für den 3. und jeden weiteren gefährlichen Hund 1.000,00 €.
(2) Der Begriff gefährlicher Hund bestimmt sich nach § 3 der Verordnung über das 

Führen und Halten von Hunden (Hundehalterverordnung - HundehVO M-V) in 
der jeweils gültigen Fassung. Eine Besteuerung als gefährlicher Hund erfolgt, 
wenn die örtliche Ordnungsbehörde die Gefährlichkeit eines Hundes feststellt.
Für gefährliche Hunde erfolgt keine Steuerbefreiung (§ 6) und 
Steuerermäßigung (§ 7) gemäß dieser Satzung.

(3) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 6 dieser Satzung gewährt wird, sind 
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.

(4) Hunde, für die die Steuer nach § 7 dieser Satzung ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.

§ 6
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für
1. Blindenbegleithunde;
2. Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe von Menschen mit Behinderung 

benötigt werden; die Steuerbefreiung wird von der Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises mit den dort eingetragenen Merkzeichen „Bl“, 
„TBl“, „aG“, „Gl“, „G“ und „H“ abhängig gemacht;

3. Diensthunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt 
werden;

4. Sanitäts- oder Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts- oder 
Zivilschutzeinrichtungen gehalten werden;

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierheimen o. 
ä. Einrichtungen untergebracht worden sind;

6. Hunde, die zur Bewachung von Herden gehalten werden oder die von 
Berufsjägern zur Ausübung der Jagd benötigt werden.

(2) Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 ist alle zwei Jahre unter 
Vorlage eines gültigen ärztlichen Zeugnisses bzw. Prüfungszeugnisses neu zu 
beantragen.

§ 7
Steuerermäßigung
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Die Steuer nach § 5 dieser Satzung wird auf Antrag um die Hälfte ermäßigt für 
Hunde, die

1. zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten 
bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen;

2. von Forstbediensteten oder Inhabern eines Jagdscheins ausschließlich oder 
überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 
gehalten werden, soweit die Hundehaltung nicht steuerfrei ist; für Hunde, 
die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung nur 
ein, wenn sie die Brauchbarkeitsprüfung nach 
Jagdhundebrauchbarkeitsverordnung (JagdHBVO M-V) vom 16. August 2021 
in der jeweils gültigen Fassung mit Erfolg abgelegt haben;

3. ständig an Bord von Binnenschiffen gehalten werden;
4. von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von 

Einzelwächtern zur Ausübung des Wachdienstes benötigt werden;
5. zur Bewachung von landwirtschaftlichen Gehöften dienen;
6. von Artisten oder Schaustellern zur Berufsausübung benötigt werden;
7. als Schutzhunde gehalten oder verwendet werden; das mit dem Antrag 

vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein; alle zwei 
Jahre ist diese Steuerermäßigung unter Vorlage eines gültigen 
Prüfungszeugnisses erneut zu beantragen.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(Steuervergünstigung)

(1) Der Antrag auf Steuervergünstigung ist innerhalb von zwei Wochen vor Beginn 
des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich 
bei der Gemeinde Grieben zu stellen.

(2) In den Fällen einer Steuervergünstigung kann jeder Ermäßigungs-
/Befreiungsgrund nur für jeweils einen Hund des bzw. der Steuerpflichtigen 
beansprucht werden.

(3) Die Steuervergünstigung wird nicht gewährt, wenn
1. Hunde, für die eine Steuervergünstigung beantragt worden ist, für den 

angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind;
2. der*die Halter*in in den letzten fünf Jahren wegen Tierquälerei 

rechtskräftig verurteilt worden ist.

§ 9
Fälligkeit der Steuer

(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt 
und ist zum 01.07. fällig.

(2) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so wird die anteilige 
Steuer für das Kalenderjahr einen Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides fällig.

(3) Die für einen Zeitraum nach Beendigung der Steuerpflicht gezahlte Steuer wird 
erstattet.

§ 10
Anzeigepflicht

(1) Wer im Gebiet der Gemeinde einen über vier Monate alten Hund hält, hat dies 
der Gemeinde innerhalb von 14 Kalendertagen nach Beginn des Haltens oder 
nachdem der Hund das steuerpflichtige Alter erreicht hat anzuzeigen.
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(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändern oder entfallen die Voraussetzungen für 
eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dieses innerhalb von 14 
Kalendertagen mitzuteilen. Wird diese Frist versäumt, so kann die Hundesteuer 
entgegen § 4 Abs. 2 dieser Satzung bis zum Ende des Kalendermonats erhoben 
werden, in dem die Abmeldung eingeht.

(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, wenn feststeht, dass die 
Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem die Steuerpflicht beginnt, 
aufgegeben wird. Wird ein Hund veräußert oder verschenkt, so sind in der 
Anzeige nach Absatz 2 der Name und die Anschrift des*der neuen Halter*in 
anzugeben.

§ 11
Steuermarken

(1) Jede*r Hundehalter*in erhält nach der Anmeldung eines Hundes einen 
Steuerbescheid und eine Steuermarke.

(2) Der*die Hundehalter*in ist verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde eine 
gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bei Verlust der Steuermarke 
wird dem*der Hundehalter*in auf Antrag eine Ersatzmarke gegen eine 
Verwaltungsgebühr ausgehändigt.

(3) Bei Abmeldung eines Hundes ist die Steuermarke an die Gemeinde 
zurückzugeben.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 10 und 11 dieser Satzung sind 
Ordnungswidrigkeiten nach § 17 KAG M-V. Gemäß § 17 Abs. 3 werden 
Ordnungswidrigkeiten nach § 17 Abs. 1 KAG M-V mit einer Geldbuße bis zu 10.000 
€ und Ordnungswidrigkeiten nach § 17 Abs. 2 KAG M-V mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 € geahndet.

§ 13
Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Steuerschuldner*innen und zur Festsetzung der Steuer im 
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung sind die Erhebungen und die 
Verarbeitung folgender Daten gemäß den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, im Besonderen gemäß der §§ 3 – 8 Landesdatenschutzgesetz 
(DSG M-V) vom 22. Mai 2018 (GVOBl. 2018 S. 193) durch die Gemeinde Grieben 
zulässig:

Personenbezogene Daten werden erhoben über:
1. Namen, Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer und ggf. Kontoverbindung des*der Steuerschuldner*in
2. Namen, Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer eines eventuell Handlungs- oder 
Zustellungsbevollmächtigten.

Daten dürfen erhoben werden durch Mitteilung oder Übermittlung von:
• Polizeidienststellen,
• Ordnungsämtern,
• Einwohnermeldeämtern,
• Kontrollmitteilungen anderer Kommunen,
• Tierschutzvereinigungen,
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• Bundeszentralregister,
• Fachbereich Finanzen, Amtskasse des Amtes Schönberger Land.

Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und Festsetzung der Steuer 
erforderlichen Daten erhoben.

(2) Die Gemeinde Grieben ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der 
Steuerpflichtigen und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein Verzeichnis 
der Steuerschuldner*innen mit den für die Steuererhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 
Steuererhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(3) Der Einsatz technikunterstützender Informationsverarbeitung ist zulässig.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Mit gleichem Datum tritt die Satzung 
der Gemeinde Grieben über die Erhebung einer Hundesteuer vom 30.10.2000 
außer Kraft.

Grieben, den _______________

Frank Lennschow (Dienstsiegel)
Bürgermeister 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese 
gemäß § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften. 
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Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung einer Hundesteuer – Synoptische Darstellung

Paragraph Satzung der Gemeinde Grieben über 
die Erhebung einer Hundesteuer vom 
30.10.2000, 1. Satzung zur Änderung 

der Satzung vom 21. Mai 2014

Satzung der Gemeinde Grieben über 
die Erhebung einer Hundesteuer 2023

(Änderungen sind fett gedruckt)

Begründung

§ 1 
Steuergegen-

stand

(1) Steuergegenstand ist das Halten eines 
über vier Monate alten Hundes im Ge-
meindegebiet.

Steuergegenstand ist das Halten eines über 
vier Monate alten Hundes im Gemeindege-
biet.

(2) Gefährliche Hund (§ 5) werden geson-
dert besteuert. Als gefährliche Hunde 
gelten Hunde, die
a) gegenüber sonstigen Hunden über 
eine gesteigerte Aggressivität und Ge-
fährlichkeit verfügen oder
b) über die artgemäße Veranlagung hin-
aus gewohnheitsgemäß zu aggressivem 
Verhalten neigen oder
c) zu aggressivem Verhalten gezüchtet 
oder abgerichtet worden sind,
und die wegen ihrer körperlichen Be-
schaffenheit schwere Verletzungen ver-
ursachen können.
Die Gemeinde stellt die Eigenschaft als 
gefährlicher Hund im Sinne dieser Sat-
zung durch schriftlichen Bescheid fest 
und kann hierzu auf Kosten des Halters 
private- oder amtstierärztliche Hilfe hin-
zuziehen. Die Gemeinde kann von den 
Rechtsfolgen dieses Absatzes auf schrift-
lichen Antrag Ausnahmen zulassen, 
wenn im Einzelfall aufgrund einer 
tierärztlichen Bescheinigung nachweis-
lich eine Gefahr für Personen und Tiere 
nicht zu befürchten ist.
Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind 

Abs. 2 jetzt geregelt 
in 
§ 5 Abs. 2
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insbesondere American Pitbull Terrier, 
American Staffordshire Terrier, Staf-
fordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Bull-
mastiff, Dogo Argentino, Dogue de Bor-
deaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino 
Espanol, Mastino Napoletano, Tosa Inu 
sowie deren Kreuzungen untereinander 
und mit anderen Hunderassen oder –
gruppen

§ 2 
Steuerschuld-

ner*in

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hun-
des.

(1) Steuerschuldner*in ist der*die Hal-
ter*in des Hundes.

In der neuen Fassung 
der Satzung wurde 
gegendert. 

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund 
in seinen Haushalt aufgenommen hat. 
Dies gilt gleichermaßen für Wirtschafts-
betriebe, Gesellschaften, Vereine oder 
Genossenschaften. 
Als Hundehalter gilt auch, wer einen 
Hund in Pflege oder Aufbewahrung ge-
nommen hat    oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält.

(2) Halter*in eines Hundes ist, wer einen 
Hund in seinen Haushalt aufgenommen 
hat. Als Hundehalter*in gilt auch, wer 
einen Hund in Pflege oder Aufbewah-
rung genommen hat    oder auf Probe 
oder zum Anlernen hält.

Von Wirtschaftsbe-
trieben, Gesellschaf-
ten, Vereinen und 
Genossenschaften 
können keine Auf-
wandsteuern erho-
ben werden

(3) Alle in einem Haushalt oder Betrieb auf-
genommenen Hunde gelten als von ih-
ren Haltern gemeinsam gehalten.

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Halter*in-
nen gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen einen oder 
mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner.

(4) Halten mehrere Personen einen oder 
mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner*innen.

§ 3
Haftung

Ist der Halter eines Hundes nicht zugleich 
der Eigentümer, so haftet der Eigentümer 
neben dem Steuerschuldner als Gesamt-
schuldner

Ist der*die Halter*in eines Hundes nicht 
zugleich der*die Eigentümer*in, so haf-
tet der*die Eigentümer*in neben 
dem*der Steuerschuldner*in als Ge-
samtschuldner*in.

In der neuen Fassung 
der Satzung wurde 
gegendert.
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§ 4
Beginn und 
Ende der 

Steuerpflicht, 
Entstehung 
der Steuer-

pflicht

(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandsteuer. 
Sie entsteht am 1. Januar des Kalender-
jahres     oder in Laufe des Jahres an 
dem Tag, an dem der Steuertatbestand 
verwirklicht wird. Die Steuerschuld ent-
steht frühestens mit dem Ablauf des Ka-
lendermonats, in dem der Hund das Al-
ter von vier Monaten erreicht hat.

(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandsteuer. 
Sie entsteht am 1. Januar des Kalender-
jahres    oder im Laufe des Jahres mit 
dem Ersten des Monats, in dem die 
Hundehaltung in der Gemeinde 
Grieben beginnt. Die Steuerschuld 
entsteht frühestens mit Ablauf des Ka-
lendermonats, in dem der Hund das Al-
ter von vier Monaten erreicht hat.

Klarstellung im Sat-
zungstext durch ein-
deutige Formulierung 
notwendig

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem die Hundehal-
tung endet.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem die Hundehal-
tung endet.

(3) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre 
Voraussetzungen nur in weniger als 
drei aufeinanderfolgenden Kalender-
monaten erfüllt werden.

Ersatzlos gestrichen Anwendung hat sich 
als nicht praxisge-
recht erwiesen

(4) Für das laufende Steuerjahr entstehet 
die Steuerpflicht nur einmal, wenn an 
die Stelle eines verendeten oder 
getöteten Hundes, für den die Steuer-
pflicht bereit besteht, bei demselben 
Halter ein anderer steuerpflichtiger 
Hund tritt.

(3) Für das laufende Steuerjahr entsteht die 
Steuerpflicht nur einmal, wenn an die 
Stelle eines verendeten oder getöteten 
Hundes, für den die Steuerpflicht bereits 
besteht, bei dem*der selben Hal-
ter*in ein anderer steuerpflichtiger 
Hund tritt.

In der neuen Fassung 
der Satzung wurde 
gegendert.

(5) Wurde das Halten eines Hundes für das 
Steuerjahr oder für einen Teil des Steu-
erjahres bereits in einer anderen Ge-
meinde der Bundesrepublik Deutsch-
land besteuert, so ist die erhobene 
Steuer anzurechnen, die für das Steu-
erjahr nach dieser Satzung zu zahlen 
ist. Dabei bleiben Mehrbeträge, die 

(4) Wurde das Halten eines Hundes für das 
Steuerjahr oder für einen Teil des Steu-
erjahres bereits in einer anderen Ge-
meinde der Bundesrepublik Deutschland 
besteuert, so ist die erhobene Steuer 
anzurechnen, die für das Steuerjahr 
nach dieser Satzung zu zahlen ist. Dabei 
bleiben Mehrbeträge, die durch andere 
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durch andere Steuersätze entstehen, 
außer Betracht. Sie werden nicht er-
stattet.

Steuersätze entstehen, außer Betracht. 
Sie werden nicht erstattet.

§ 5
Steuermaß-

stab und Steu-
ersatz

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr:
- für den ersten Hund: 36,00 €
- für den zweiten Hund: 45,00 €
- für den dritten Hund: 54,00 €
- für jeden weiteren Hund: 75,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund 
500,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund 
750,00 €
- für den dritten (und jeden weiteren) 
gefährlichen Hund  1.000,00 €.

(1) Die Hundesteuer beträgt im Kalender-
jahr
- für den 1. Hund 36,00  €
- für den 2. Hund 45,00 €
- für den 3. Hund 54,00 €
- für jeden weiteren Hund 75,00 €
- für den 1. gefährlichen Hund

500,00 €
- für den 2. gefährlichen Hund

750,00 €
- für den 3. und jeden weiteren gefährli-
chen Hund

1.000,00 €.
(2)Der Begriff gefährlicher Hund be-

stimmt sich nach § 3 der Verord-
nung über das Führen und Halten 
von Hunden (Hundehalterverord-
nung - HundehVO M-V) in der je-
weils gültigen Fassung. 
Eine Besteuerung als gefährlicher 
Hund erfolgt, wenn die örtliche 
Ordnungsbehörde die Gefährlich-
keit eines Hundes feststellt.
Für gefährliche Hunde erfolgt keine 
Steuerbefreiung (§ 6) und Steuerer-
mäßigung  (§ 7) gemäß dieser Sat-
zung.

In Abs. 1 erstmalige 
Nennung der gefähr-
lichen Hunde, daher 
hier Definition. Ver-
weis auf Hundehal-
terverordnung, die 
vom Innenministe-
rium neu erlassen 
wurde

(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung 
nach § 6 gewährt wird, sind bei der Be-
rechnung der Anzahl der Hunde nicht 
anzusetzen.

(3) Hunde, für die eine Steuerbefreiung 
nach § 6 dieser Satzung gewährt wird, 
sind bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht anzusetzen.
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(3) Hunde, für die die Steuer nach § 7 er-
mäßigt wird, gelten als 1. Hunde.

(4) Hunde, für die die Steuer nach § 7 die-
ser Satzung ermäßigt wird, gelten als 
erste Hunde.

(4)  Besteht die Steuerpflicht nicht während 
des                                                                                                                                      
     ganzen Kalenderjahres, so ermäßigt sich 

die      Steuer auf den der Dauer der 
Steuerpflicht      entsprechenden Teilbetrag.

Der Inhalt des Absat-
zes 4 der alten Fas-
sung, findet sich nun 
in § 9 der neuen Fas-
sung wieder.

§ 6
Steuerbefrei-

ung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt 
für
1. Blindenhunde;
2. Hunde, die zum Schutz oder zu Hilfe 

blinder, gehörloser, schwerhöriger 
oder sonstiger hilfloser Personen 
benötigt werden. Die Steuerbefrei-
ung wird von der Vorlage eines ärzt-
lichen Zeugnisses des Hundehalters 
abhängig gemacht;

3. Diensthunde, die ausschließlich zur 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
benötigt werden;

4. Sanitäts- oder Rettungshunde, die 
von anerkannten Sanitäts- oder Zivil-
schutzeinheiten gehalten werden;

5. Hunde, die aus Gründen des Tier-
schutzes vorübergehend im Tierhei-
men o. ä. Einrichtungen unterge-
bracht worden sind;

6. Hunde, die zur Überwachung von 
Herden gehalten werden oder die 
von Berufsjägern zur Ausübung der 
Jagd benötigt werden.

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag ge-
währt für
1. Blindenbegleithunde;
2. Hunde, die zum Schutz und zur 

Hilfe von Menschen mit Behinde-
rung benötigt werden; die Steu-
erbefreiung wird von der Vorlage 
des Schwerbehindertenauswei-
ses mit den dort eingetragenen 
Merkzeichen „Bl“, „TBl“, „aG“, 
„Gl“, „G“ und „H“ abhängig ge-
macht;

3. Diensthunde, die ausschließlich zur 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
benötigt werden;

4. Sanitäts- oder Rettungshunde, die 
von anerkannten Sanitäts- oder Zivil-
schutzeinrichtungen gehalten wer-
den;

5. Hunde, die aus Gründen des Tier-
schutzes vorübergehend in Tierhei-
men o. ä. Einrichtungen unterge-
bracht worden sind;

6. Hunde, die zur Bewachung von Her-
den gehalten werden oder die von Be-
rufsjägern zur Ausübung der Jagd 
benötigt werden.

Klarstellung im Sat-
zungstext durch ein-
deutige Formulierung 
notwendig
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(2) Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Num-
mer 1 bis 4 und Nummer 6 ist alle zwei 
Jahre unter Vorlage eines gültigen ärztli-
chen Zeugnisses bzw. Prüfungszeugnis-
ses neu zu beantragen.

(2) Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 und 6 ist alle zwei Jahre unter Vor-
lage eines gültigen ärztlichen Zeugnis-
ses bzw. Prüfungszeugnisses neu zu be-
antragen.

§ 7
Steuerermäßi-

gung

Die Steuer wird um die Hälfte ermäßigt für
1. Hunde zur Bewachung von Gebäuden, 

welche von dem nächsten bewohnten 
Gebäude mehr als 300 m entfernt lie-
gen;

2. Hunde, die von Forstbediensteten 
oder Inhabern eines Jagdscheines 
ausschließlich oder überwiegend zur 
Ausübung der Jagd oder des Jagd- 
oder Forstschutzes gehalten werden, 
soweit die Hundehaltung nicht steuer-
frei ist;
Für Hunde, die zur Ausübung der Jagd 
gehalten werden, tritt die Steuerer-
mäßigung nur ein, wenn sie die 
Brauchbarkeitsprüfung nach der Lan-
desverordnung zur Prüfung der 
Brauchbarkeit von Jagdhunden in 
Mecklenburg-Vorpommern vom 6. 
September 1993 (GVOBl. M-V S. 831) 
mit Erfolg abgelegt haben;

3. Hunde, die ständig am Bord von Bin-
nenschiffen gehalten werden;

4. Hunde, die von zugelassenen Unter-
nehmen des Bewachungsgewerbes 
oder von Einzelwächtern zur Ausü-
bung des Wachdienstes benötigt wer-
den;

5. Hunde, die zur Überwachung von 
landwirtschaftlichen Gehöften dienen;

Die Steuer nach § 5 dieser Satzung wird 
auf Antrag um die Hälfte ermäßigt für 
Hunde, die
1. zur Bewachung von Gebäuden benötigt 

werden, welche von dem nächsten be-
wohnten Gebäude mehr als 300 m ent-
fernt liegen;

2. von Forstbediensteten oder Inhabern 
eines Jagdscheins ausschließlich oder 
überwiegend zur Ausübung der Jagd 
oder des Jagd- oder Forstschutzes ge-
halten werden, soweit die Hundehal-
tung nicht steuerfrei ist; für Hunde, die 
zur Ausübung der Jagd gehalten wer-
den, tritt die Steuerermäßigung nur ein, 
wenn sie die Brauchbarkeitsprüfung 
nach Jagdhundebrauchbarkeitsverord-
nung (JagdHBVO M-V) vom 16. August 
2021 in der jeweils gültigen Fassung mit 
Erfolg abgelegt haben;

3. ständig an Bord von Binnenschiffen ge-
halten werden;

4. von zugelassenen Unternehmen des 
Bewachungsgewerbes oder von Einzel-
wächtern zur Ausübung des Wachdiens-
tes benötigt werden;

5. zur Bewachung von landwirtschaftli-
chen Gehöften dienen;

6. von Artisten oder Schaustellern zur Be-
rufsausübung benötigt werden;

Konkretisierung

Neuer Ermäßigungs-
grund
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6. Hunde, die von Artisten oder Schau-
stellern zur Berufsausübung benötigt 
werden.

7. als Schutzhunde gehalten oder ver-
wendet werden; das mit dem An-
trag vorzulegende Prüfungszeug-
nis darf nicht älter als zwei Jahre 
sein; alle zwei Jahre ist diese Steu-
erermäßigung unter Vorlage eines 
gültigen Prüfungszeugnisses er-
neut zu beantragen.

§ 8
Züchtersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens 
zwei reinrassige Hunde der gleichen 
Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter 
eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, 
wird die Steuer für Hunde dieser Rasse 
in der Form der Züchtersteuer erhoben. 
§ 9 bleibt unberührt.

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden 
Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten 
wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 
5.

(3) Die Vergünstigung wird nicht gewährt, 
wenn in zwei auseinanderfolgenden Ka-
lenderjahren Hunde nicht gezüchtet wor-
den sind.

(4) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom 
Züchter folgende/r Verpflichtung/Nach-
weis vorzulegen:
1. Die Hunde werden in geeigneten, 

den Erfordernissen des Tierschutzes 
entsprechenden Unterkünften unter-
gebracht.

2. Es werden ordnungsgemäß Bücher 
über den Bestand, den Erwerb und 
die Veräußerung der Hunde geführt.

Ersatzlos gestrichen

Das Halten von Hun-
den gewerblicher 
Züchter ist nicht 
steuerbar, weil aus-
schließlich die 
Sphäre der Einkom-
mensentstehung 
(nicht der Einkom-
mensverwendung) 
betroffen ist. Nicht 
steuerbare Sachver-
halte können auch 
nicht Gegenstand ei-
ner Steuerermäßi-
gung oder Steuerbe-
freiung sein.
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3. Änderungen im Hundebestand wer-
den innerhalb von 14 Kalendertagen 
der Gemeinde schriftlich angezeigt.

4. Im Falle einer Veräußerung wird der 
Name und die Anschrift des Erwer-
bers der Gemeinde unverzüglich mit-
geteilt.

5. Mitgliedsnachweis im Verein Deut-
sches Hundewesen (VdH).

(5) Wird ein Punkt der Verpflichtung nicht 
erfüllt, entfällt die Ermäßigung.

§ 9
Steuerermäßi-
gung für den 
Handel mit 

Hunden

Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden 
handeln und dieses Gewerbe bei der zu-
ständigen Behörde angemeldet haben, ha-
ben auf Antrag nur die Steuer für zwei 
Hunde zu entrichten.

Ersatzlos gestrichen Knüpft ebenfalls an 
Steuerentstehung an

§ 8 (§ 10) 
Allgemeinde 
Bestimmun-
gen für Steu-
erbefreiung 

und Steuerer-
mäßigung 

(Steuerver-
günstigung)

(1) Für die Gewährung einer Steuerver-
günstigung (Steuerbefreiung oder Steu-
erermäßigung) sind die Verhältnisse zu 
Beginn des Kalenderjahres, in den Fäl-
len des § 4 Abs. 1 die Verhältnisse zu 
Beginn der Steuerpflicht maßgebend.

(1) Der Antrag auf Steuervergünsti-
gung ist innerhalb von zwei Wochen 
vor Beginn des Monats, in dem die 
Steuervergünstigung wirksam wer-
den soll, schriftlich bei der Ge-
meinde Grieben zu stellen.

Konkretisierung

(2) In den Fällen einer Steuerermäßigung 
kann jeder Ermäßigungsgrund nur für 
jeweils einen Hund des Steuerpflichti-
gen beansprucht werden.

(2) In den Fällen einer Steuervergünstigung 
kann jeder Ermäßigungs-/Befreiungs-
grund nur für jeweils einen Hund 
des*der Steuerpflichtigen bean-
sprucht werden.

In der neuen Fassung 
der Satzung wurde 
gegendert.

(3) Die Steuervergünstigung wird nicht ge-
währt, wenn 
1. Hunde, die für eine Steuervergünsti-
gung beantragt worden ist, für den an-

(3) Die Steuervergünstigung wird nicht ge-
währt, wenn
1. Hunde, für die eine Steuervergüns-

tigung beantragt worden ist, für den 
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gegebenen Verwendungszweck nicht 
geeignet sind;

2. der Halter der Hunde in den letzten 
fünf Jahren wegen Tierquälerei rechts-
kräftig bestraft worden ist.

angegebenen Verwendungszweck 
nicht geeignet sind;

2. Der*die Halter*in in den letzten 
fünf Jahren wegen Tierquälerei 
rechtskräftig verurteilt worden ist.

§ 9 (§ 11 Ent-
stehung 

und)
Fälligkeit der 

Steuer

(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die 
Steuer wird als Jahressteuer festge-
setzt. Die Steuer wird zum 15.05. jeden 
Jahres fällig.

(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die 
Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt 
und ist zum 01.07. fällig.

Die Entstehung wird 
in der alten sowie in 
der neuen Fassung 
bereits in § 4 gere-
gelt.
Die Fälligkeit wurde 
auf den 01.07. ange-
passt, damit sie in al-
len Gemeinden am 
gleichen Tag fällig 
ist.

(2) Entsteht die Steuerpflicht im Laufe des 
Kalendervierteljahres, so wird die an-
teilige Steuer für das Kalenderjahr 
einen Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides fällig.

(2) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des 
Kalenderjahres, so wird die anteilige 
Steuer für das Kalenderjahr einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides fällig.

(3) Die für den Zeitraum nach Beendigung 
der Steuerpflicht gezahlte Steuer wird 
erstattet.

(3) Die für einen Zeitraum nach Beendi-
gung der Steuerpflicht gezahlte Steuer 
wird erstattet.

§ 10 (§12)
Anzeigepflicht

(1) Wer im Gebiet der Gemeinde einen 
über vier Monate alten Hund hält, hat 
diesen innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach dem Beginn des Haltens oder 
nachdem der Hund das steuerpflichtige 
Alter erreicht hat, anzuzeigen.

(1) Wer im Gebiet der Gemeinde einen über 
vier Monate alten Hund hält, hat dies der 
Gemeinde innerhalb von 14 Kalenderta-
gen nach Beginn des Haltens oder nach-
dem der Hund das steuerpflichtige Alter 
erreicht hat anzuzeigen.

(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändert 
sich oder entfallen die Voraussetzun-
gen für eine gewährte Steuervergünsti-

(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändern 
oder entfallen die Voraussetzungen für 
eine gewährte Steuervergünstigung, so 

Empfehlung von Ver-
waltung
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gung, so ist dieses innerhalb von 14 
Kalendertagen mitzuteilen.

ist dieses innerhalb von 14 Kalenderta-
gen mitzuteilen. Wird diese Frist ver-
säumt, so kann die Hundesteuer 
entgegen § 4 Abs. 2 dieser Satzung 
bis zum Ende des Kalendermonats 
erhoben werden, in dem die Abmel-
dung eingeht.

(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 
besteht nicht, wenn feststeht, dass die 
Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an 
dem die Steuerpflicht beginnt, aufge-
geben wird. Wird ein Hund veräußert 
oder verschenkt, so sind in der Anzeige 
nach Absatz 2 der Name und die An-
schrift des neuen Halters anzugeben.

(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 
besteht nicht, wenn feststeht, dass die 
Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an 
dem die Steuerpflicht beginnt, aufgege-
ben wird. Wird ein Hund veräußert oder 
verschenkt, so sind in der Anzeige nach 
Absatz 2 der Name und die Anschrift 
des*der neuen Halter*in anzugeben.

In der neuen Fassung 
der Satzung wurde 
gegendert.

§ 11 (§ 13)
Steuermarken

(1) Jeder Hundehalter erhält nach der An-
meldung eines Hundes einen Steuerbe-
scheid und eine Steuermarke.
Bei Festsetzung der Züchtersteuer und 
im Falle des § 9 erhält der Hundehalter 
zwei Steuermarken.

(1) Jede*r Hundehalter*in erhält nach 
der Anmeldung eines Hundes einen 
Steuerbescheid und eine Steuer-
marke.

In der neuen Fassung 
der Satzung wurde 
gegendert.
Die Züchtersteuer (§ 
8) und der § 9 sind 
entfallen.

(2) Die Hunde müssen außerhalb des Hau-
ses oder des unbefriedeten Grundbesit-
zes mit einer gültigen und sichtbar be-
festigten Steuermarke versehen sein. 
Bei Verlust der Steuermarke wird dem 
Hundehalter auf Antrag eine Ersatz-
marke gegen eine Verwaltungsgebühr 
ausgehändigt.

(3) Steuermarken behalten ihre Gültigkeit 
auch für die Folgejahre, solange bis 

eine Abmeldung erfolgt.

(2) Der*die Hundehalter*in ist ver-
pflichtet, den Beauftragten der Ge-
meinde eine gültige Steuermarke 
auf Verlangen vorzuzeigen. Bei Ver-
lust der Steuermarke wird dem*der 
Hundehalter*in auf Antrag eine Er-
satzmarke gegen eine Verwaltungsge-
bühr ausgehändigt.

Anwendung hat sich 
als nicht praxisge-
recht erwiesen

Ersatzlos gestrichen

(4) Bei Abmeldung eines Hundes ist die 
Steuermarke an die Gemeinde zurück-
zugeben.

(3) Bei Abmeldung eines Hundes ist die 
Steu ermarke an die Gemeinde 
zurückzugeben.
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§ 12 (§ 14)
Ordnungswid-

rigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen §§ 12 und 13 
sind Ordnungswidrigkeiten nach § 17 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern vom 1. Juni 
1993 und können mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden.

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 10 und 
11 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkei-
ten nach § 17 KAG M-V. Gemäß § 17 Abs. 
3 werden Ordnungswidrigkeiten nach § 
17 Abs. 1 KAG M-V mit einer Geldbuße 
bis zu 10.000 € und Ordnungswidrig-
keiten nach § 17 Abs. 2 KAG M-V mit ei-
ner Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet.

Anpassung an aktu-
elle Gesetzgebung

§ 13 Daten-
verarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Steuerschuld-
ner*innen und zur Festsetzung der 
Steuer im Rahmen der Veranlagung 
nach dieser Satzung sind die Erhe-
bungen und die Verarbeitung fol-
gender Daten gemäß den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, 
im Besonderen gemäß der §§ 3 – 8 
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-
V) vom 22. Mai 2018 (GVOBl. 2018 
S. 193) durch die Gemeinde Grieben 
zulässig:

Personenbezogene Daten werden 
erhoben über:

1. Namen, Vornamen, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und ggf. Kon-
toverbindung der*des Steuer-
schuldner*in

2. Namen, Vornamen, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer eines 
eventuell Handlungs- oder Zu-
stellungsbevollmächtigten.

Anpassung an aktu-
elle Datenverarbei-
tungsanforderungen
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Daten dürfen erhoben werden 
durch Mitteilung oder Übermittlung 
von:

• Polizeidienststellen,
• Ordnungsämtern,
• Einwohnermeldeämtern,
• Kontrollmitteilungen anderer 

Kommunen,
• Tierschutzvereinigungen,
• Bundeszentralregister,
• Fachbereich Finanzen, Amts-

kasse des Amtes Schönberger 
Land.

Neben diesen Daten werden die für 
die Errechnung und Festsetzung 
der Steuer erforderlichen Daten er-
hoben.

(2) Die Gemeinde Grieben ist befugt, 
auf der Grundlage von Angaben der 
Steuerpflichtigen und von Daten, 
die nach Absatz 1 anfallen, ein Ver-
zeichnis der Steuerschuldner*in-
nen mit den für die Steuererhe-
bung nach dieser Satzung erforder-
lichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Steuererhe-
bung nach dieser Satzung zu ver-
wenden und weiter zu verarbeiten.

(3) Der Einsatz technikunterstützen-
der Informationsverarbeitung ist 
zulässig.

§ 14 (§ 15 In-
Kraft-Treten, 
Außer-Kraft-

Treten)

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 
01.01.2001 in Kraft.

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
Mit gleichem Datum tritt die Satzung der Ge-
meinde Grieben über die Erhebung einer 
Hundesteuer vom 30.10.2000 außer Kraft.
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Inkrafttreten
(2) Mit gleichem Datum tritt die Satzung 

der Gemeinde Grieben über die Erhe-
bung einer Hundesteuer vom 
05.07.1998 außer Kraft.
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